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Freiheit als Kollisionsproblem



 § 16 ABGB: Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Vernunft 
einleuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten. 
Sclaverey oder Leibeigenschaft, und die Ausübung einer darauf sich 
beziehenden Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet.

 „alles Zeug von Menschenrechten [und] natürlicher bürgerlicher Freiheit“ 

Präkonstitutionelles ABGB



Man solle, „um allen Mißdeutungen, 
besonders der auswärtigen, 

vorzubeugen, an einem schicklichen 
Orte der Einleitung sagen: daß von der 
obersten Macht […] die angeborenen 
Rechte, die jedem durch die Vernunft 
bekannt sind, […] durch die Gesetze 

gesichert werden.“

Zeiller



 D: Bismarck (1895)

 UK 

 Kaye v Robertson (1991): „It is well known that in English law there is no
right to privacy.“

 Human Rights Act (1998)

 Mosely v Newsgroup (2008): „It is not simply a matter of ‘unaccountable’ 
judges running amok. Parliament enacted the 1998 statute which requires 
these values to be acknowledged and enforced by the courts.”

 F: Rachel (1858)

Konzeptionen v Persönlichkeitsschutz



 Immaterieller Schaden

 MedienG

 § 1328a ABGB

 Hass im Netz?

Suche nach der Mitte als Daueraufgabe



 Immaterieller Schaden

 MedienG

 § 1328a ABGB

 Hass im Netz?

 Public-Figure-Rsp

 Unschuldsvermutung auf eigener Website (6 Ob 239/21x)

Suche nach der Mitte als Daueraufgabe



„Konstitutionalisierung des 
Beleidigungsrechts“

Walter Berka



Privatrecht als Medienschutz



 Gerichtsstände

 Allgemeiner Gerichtsstand

 Gerichtsstand der Schadenszufügung – Rs Shevill: Mosaiktheorie

 IPR

Internationale Pressedelikte



 Gerichtsstände

 Allgemeiner Gerichtsstand

 Gerichtsstand der Schadenszufügung - Rs Shevill: Mosaiktheorie

 IPR

 „dramatische Auswirkungen“

 „riesiger Nachteil“

 „Eine freie Wahl wäre […] für die Presse – die ja nicht immer absichtlich 
die Persönlichkeit verletzt – kaum zu verkraften und mit der 
Pressefreiheit nicht vereinbar.“

Internationale Pressedelikte



„Durch die Vervielfachung von 
Gerichtsständen wird ein Nährboden für 

Strategien einer Prozessführung in 
Belästigungsabsicht bereitet und 

insbesondere sogenannten Strategischen 
Klagen gegen öffentliche Beteiligung 

[…] Vorschub geleistet.“

GA Hogan



SLAPP
Strategic Lawsuits Against Public Participation



 Donald Trump

„I spent a couple of bucks on legal fees, and they spent a whole lot more. 
I did it to make his life miserable, which I’m happy about.”

 Dietiwag.org, ZackZack

Phänomen



 Donald Trump

„I spent a couple of bucks on legal fees, and they spent a whole lot more. 
I did it to make his life miserable, which I’m happy about.”

 Dietiwag.org, ZackZack

 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 
zum Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offenkundig 
unbegründeten oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren („strategische 
Klagen gegen öffentliche Beteiligung“), 27. 4. 2022, COM(2022) 177

Phänomen



 Kostenersatz

 American Rule

 Contingency Fee

 § 41 ZPO

Kosten



 Kostenersatz

 American Rule

 Contingency Fee

 § 41 ZPO

 Gerichtsgebühren

 Filing fee

 I: 1,2 %; II: 1,8 %; III: 2,4 %

 Steuerungsfunktion des Kostenrechts 

Kosten



 USA

 short and plain statement of the claim

 “Parties may obtain discovery regarding any nonprivileged matter that is 
relevant to any party’s claim or defense and proportional to the needs of 
the case“, FRCP 26(b)(1)

Motion to strike
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 Österreich 

 § 226 ZPO: Klage hat […] die Thatsachen, auf welche sich der Anspruch 
des Klägers in Haupt- und Nebensachen gründet, im einzelnen kurz und 
vollständig anzugeben, und ebenso die Beweismittel im einzelnen genau 
zu bezeichnen, deren sich der Kläger zum Nachweise seiner thatsächlichen
Behauptung bei der Verhandlung zu bedienen beabsichtigt

Motion to strike



 Materielles statt formelles Nettoprinzip 

 Kostenrecht: RATG

 Schadenersatzrecht: § 408 ZPO

 Kautionen

 Amicus Curiae-Briefs

Möglicher Anpassungsbedarf
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